
         

  
Stellenausschreibung 

 

Technisch qualifizierte Richter am Einheitlichen Patentgericht 

Gericht erster Instanz und Berufungsgericht 

        Datum der Veröffentlichung 

         09.05.2016 

 

          Bewerbungsschluss 

          04.07.2016 

 

Das Einheitliche Patentgericht (EPG) wird ein neues supranationales Gericht sein, das auf 

Patentstreitigkeiten spezialisiert ist; es wird auf der Grundlage des Übereinkommens über ein 

Einheitliches Patentgericht (EPGÜ) errichtet, welches von folgenden 25 EU-Mitgliedstaaten 

unterzeichnet wurde: AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, EE, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, 

NL, LT, LV, PT, RO, SE, SI, SK, UK. Das EPG wird aus einem Gericht erster Instanz, einem 

Berufungsgericht und einer Kanzlei bestehen. Das Gericht erster Instanz wird aus einer Zent-

ralkammer mit Sitz in Paris und Außenstellen in London und München sowie mehreren örtli-

chen und regionalen Kammern in den Vertragsmitgliedstaaten bestehen. Das Berufungsge-

richt wird seinen Sitz in Luxemburg haben. Das EPG wird mit einer umfassenden und aus-

schließlichen Zuständigkeit im Hinblick auf die Verletzung und Rechtsgültigkeit von europäi-

schen Patenten und europäischen Patenten mit einheitlicher Wirkung ausgestattet sein. Plan-

mäßig soll das EPG Anfang 2017 seine Arbeit aufnehmen. Es wird davon ausgegangen, dass 

das EPG sehr schnell zu einem führenden Patentgericht auf internationaler Ebene wird und 

das Fallaufkommen möglicherweise rasch steigt. 

 

 

Das EPG sucht  

 

technisch qualifizierte Richter  

für eine Tätigkeit am Gericht erster Instanz und am Berufungsgericht  

– mehrere Teilzeitstellen – 

– Amtszeit: 6 Jahre –  

 

Die erfolgreichen Bewerber werden Teil eines neuen supranationalen Gerichts und tragen mit 

ihrer richterlichen Arbeit und höchsten fachlichen Qualifikation entscheidend dazu bei, dass 

das EPG ein weithin anerkanntes Gericht zur Beilegung von Patentstreitigkeiten in den Ver-

tragsmitgliedstaaten der Europäischen Union wird.  

 

Voraussetzungen 

 

Die Bewerber müssen Staatsangehörige eines der Mitgliedstaaten sein, die das EPGÜ unter-

zeichnet haben. Die erfolgreichen Bewerber müssen, um ernannt werden zu können, Staats-

angehörige eines Mitgliedstaats sein, der das EPGÜ ratifiziert hat. Sie müssen mindestens 

eine der Amtssprachen des Europäischen Patentamts (Englisch, Französisch oder Deutsch) 

http://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/A1080B83447CB9DDC1257B36005AAAB8/$File/upc_agreement_de.pdf
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001
http://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/agreements-conventions/agreement/?aid=2013001
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gut beherrschen, die Gewähr für höchste fachliche Qualifikation bieten und über nachgewie-

sene Erfahrung auf dem Gebiet der Patentstreitigkeiten verfügen. 

 

Die Bewerber müssen über  

– einen Universitätsabschluss,  

– nachgewiesenen Sachverstand auf einem Gebiet der Technik und 

– über nachgewiesene Kenntnisse des für Patentstreitigkeiten relevanten Zivil- und Zivilver-

fahrensrechts verfügen. 

Spezielle Schulungen auf dem Gebiet der Patentstreitigkeiten nach Artikel 2 Abs. 3 der Sat-

zung des Einheitlichen Patentgerichts werden ebenfalls akzeptiert. 

 

Der ideale Bewerber verfügt zusätzlich über 

  

– umfangreiche Erfahrung auf dem Gebiet der Patentstreitigkeiten,  

– Eigeninitiative, ein hohes Maß an Engagement und Eigenmotivation sowie eine proaktive 

Herangehensweise, um Effizienz und höchste Qualität der Verfahren am EPG zu gewähr-

leisten, 

– die Fähigkeit, sowohl selbständig als auch als Mitglied eines Spruchkörpers oder Exper-

tenteams und unter hohem Termindruck zu arbeiten, 

– ausgeprägte schriftliche, mündliche und zwischenmenschliche Kommunikationsfähigkei-

ten, 

– ausgeprägte analytische Fähigkeiten, 

– die Fähigkeit zur Arbeit in einem multinationalen und mehrsprachigen Umfeld. 

 

Gehalt und Zusatzleistungen 

 

Das EPG bietet attraktive Gehälter, Zulagen, Sozialleistungen und eine Altersversorgung, die 

mit den Leistungen anderer internationaler Gerichte vergleichbar sind. 

Das Monatsgrundgehalt für die hier ausgeschriebene Stelle beträgt EUR 11.000 für Richter 

am Gericht erster Instanz (Vollzeitäquivalent). 

 

Verfahren und Zeitplan  

  

Die erfolgreichen Bewerber werden auf der Grundlage ihrer Qualifikation und einschlägigen 

Erfahrung, ergänzt durch die für Ende 2016 geplanten Bewerbungsgespräche, ausgewählt. Die 

Ernennungen durch den EPG-Verwaltungsausschuss sind für Anfang 2017 vorgesehen. Die 

technisch qualifizierten Richter werden an das Gericht erster Instanz berufen, stehen aber 

auch dem Berufungsgericht zur Verfügung. 

  

 

Bewerbungsschluss ist der 04.07.2016 

 

 

Bitte lesen Sie die Informationen über das Auswahlverfahren für Richter am EPG einschließ-

lich der Hinweise sorgfältig, bevor Sie das online-Bewerbungsformular in Englisch, Franzö-

sisch oder Deutsch ausfüllen. 
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